Bericht über die Ergebnisse der Vernehmlassung zum Statistikgesetz

I.  Vorbemerkungen
A.  Kreis der Vernehmlassungs- und Mitberichtsteilnehmenden
(In Klammern die Zitierweise in der nachfolgenden Tabelle. Wird ein Gemeindenamen erwähnt, handelt es sich um die Stellungnahme des Gemeinde-/Stadtrates dieser Gemeinde.)
· Gemeinden/Städte:
· Affoltern am Albis
· Bonstetten
· Winterthur
· Zollikon
· Zürich
· Verbände:
· Kantonaler Gewerbeverband Zürich (KGV)
· Verband der Gemeindepräsidenten des Kantons Zürich (GPV)
· Verband Zürcher Einwohnerkontrollen (VZE)
· Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute (VZGV)
· Vereinigung Zürcherischer Arbeitgeberorganisationen (VZA)
· Politische Parteien:
· Christlichdemokratische Volkspartei des Kantons Zürich (CVP)
· Evangelische Volkspartei des Kantons Zürich (EVP)
· Grüne Kanton Zürich (Grüne)
· Schweizerische Volkspartei des Kantons Zürich (SVP)
· Weitere:
· [bookmark: start]Ethikrat der öffentlichen Statistik der Schweiz (Ethikrat)
·  (
L:\SFR\02. MA\ES\Statistisches Amt\Statistikgesetz\Vernehmlassungen\Auswertung_VL\Bericht_VL_Ergebnisse_ohne Direktionen.docx
)Jüdische Liberale Gemeinde, Israelitische Cultusgemeinde Zürich (JLG/ICZ)
· Kirchenrat der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich (Kirchenrat)
· Konsumentenforum kf Sektion Zürich (KF)
· Zürcher Handelskammer (ZHK)
· Statistik Stadt Zürich (Statistik Stadt Zürich)
· Synodalrat der Katholischen Kirche im Kanton Zürich (Synodalrat)
· Verzicht auf Vernehmlassung:
· Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
· Kollegium der Bezirksratsschreiberinnen und Bezirksratsschreiber
· Verwaltungskommission der obersten kantonalen Gerichte

B.  Übernahme und Identität von Stellungnahmen

· Übernahme:
· Vernehmlassung des GPV: Affoltern a. A., Bonstetten, Zollikon
· Vernehmlassung der VZA: ZHK (leicht modifiziert)
· Vernehmlassung Synodalrat: JLG (verweist insb. auf Ziff. 3 „Ergänzende Hinweise“)

· Identität:
· Vernehmlassungsantworten von GPV und VZGV sind weitgehend identisch; GPV enthält eine zusätzliche Einleitung, zudem weicht die Kommentierung von § 9 ab. Antwort von Statistik Stadt Zürich ist mit Antwort GPV (abgesehen von kleinen Modifikationen in der Einleitung) identisch; Antwort der Stadt Zürich deckt sich weitgehend ebenfalls damit (einige Bemerkungen fehlen).
· Vernehmlassungsantworten von Synodalrat und Kirchenrat sind identisch.
· Vernehmlassungsantworten von VZA, KGV, SVP sind im Grunde identisch; letztere ist im Vergleich zu den anderen stellenweise leicht modifiziert (gekürzt).


II. Allgemeine inhaltliche Bemerkungen
· Es stellt sich die grundsätzliche Frage nach der Notwendigkeit eines Statistikgesetzes (VZA, 1; ZHK, 1; KGV, 1). Vor allem aus Gründen des Legalitätprinzips ist die Notwendigkeit grundsätzlich aber zu bejahen (VZA, 1; ZHK, 1; KGV, 1).
· Klar beschriebener Tätigkeitsbereich der kantonalen Statistik fehlt (Statistik Stadt Zürich, 2; Zürich, 2; GPV, 2; VZGV, 1).
· Es ist vorzusehen, dass die Belastung für Firmen und Bevölkerung durch Datenerhebungen gering gehalten wird, insb. dass auf Direkterhebungen verzichtet wird, wenn die Daten in der Verwaltung bereits vorhanden sind (Statistik Stadt Zürich, 2; Zürich, 2; GPV, 2; Ethikrat, 2; VZGV, 1).
· Datenschutz: Gesammelte Individualdaten müssen anonymisiert werden und dürfen nicht für administrative Massnahmen verwendet oder Dritten zur Verfügung gestellt werden (Statistik Stadt Zürich, 2; Zürich, 2 f.; GPV, 2; VZGV, 1 f.).
· Die fachliche Unabhängigkeit ist zu gewährleisten. Politische Gruppen, private Interessengruppen oder andere Behörden dürfen keinen Druck ausüben können (Statistik Stadt Zürich, 3; GPV, 2; Ethikrat, 2; VZGV, 2).
· Institutionelle Trennung zwischen öffentlicher Statistik und übriger Verwaltung nötig (Statistik Stadt Zürich, 3; GPV, 3; VZGV, 2).
· Zentralisierung der Statistik bei einer zentralen Stelle würde die fachliche Unabhängigkeit und Unparteilichkeit verbessern, wäre zudem der Qualität und Effizienz zuträglich (Ethikrat, 2 f.).
· Es ist wünschenswert, zuhanden der politischen Gemeinden einheitliche Grundlagen für die Erfassung der Religionszugehörigkeit, insb. bezüglich der nicht staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften, zu erlassen (Synodalrat, 2; Kirchenrat, 2).
· Zur strategischen Führung ist eine Kommission einzusetzen, die aus Persönlichkeiten aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und anderen Bereichen zusammengesetzt ist (Winterthur, 2).



	
	

Seite 2/10




[image: FlaggeNeu]


IV. Stellungnahmen zu den einzelnen Gesetzesbestimmungen

	Vernehmlassungsvorlage (Vorentwurf; VE)
	Vernehmlassungen und Mitberichte

	[bookmark: _Toc157415733][bookmark: _Toc286246767]A. 	Allgemeine Bestimmungen
	

	[bookmark: _Toc147832676][bookmark: _Toc150850462][bookmark: _Toc157415734][bookmark: _Toc286246768]§ 1 	Zweck
Dieses Gesetz bezweckt,
a.	die Planung und die Koordination der kantonalen Statistik zu gewährleisten,
b.	die Zusammenarbeit mit dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden auf dem Gebiet der öffentlichen Statistik zu fördern,
c.	den Zugang zu den verfügbaren statistischen Informationen zu gewährleisten,
d.	die Einhaltung des Datenschutzes sicherzustellen. 
	Es fehlt der Hinweis, dass es ein wichtiger Zweck des Gesetzes ist, die Aufgaben der kantonalen und die Leitplanken der kommunalen Statistik zu bestimmen. Antrag auf Aufnahme folgender Bestimmung: „Dieses Gesetz bezweckt, die Aufgaben der kantonalen und die Leitplanken der kommunalen Statistik zu bestimmen.“ (Statistik Stadt Zürich, 3; GPV, 3; VZGV, 2; VZE, 2).
Die Effizienzsteigerung ist als Zweck ausdrücklich zu erwähnen. Vorgeschlagen wird die Bestimmung: „Dieses Gesetz bezweckt, a. die Planung und Koordination der kantonalen und kommunalen Statistik zu gewährleisten, die Belastung von Bevölkerung und Betrieben zu vermindern und die statistischen Tätigkeiten effizient zu gestalten.“ (VZA, 2; ZHK, 2; KGV, 2; SVP, 1 f.).
In lit. c ist das Wort „verfügbaren“ überflüssig (VZA, 2; KGV, 3; SVP,2).
lit. d: Datenschutzgesetz gilt sowieso. Alternativvorschlag: „statistische Informationen aus Personendaten sicherzustellen.“ (VZA, 2; KGV, 3; SVP, 2).

	[bookmark: _Toc147832677][bookmark: _Toc150850463][bookmark: _Toc157415735][bookmark: _Toc286246769]§ 2 	Geltungsbereich
1 Dieses Gesetz gilt für statistische Tätigkeiten öffentlicher Organe im Rahmen der kantonalen und der kommunalen Statistik. 
2 Es gilt nicht für Tätigkeiten unter Einsatz statistischer Methoden, die unmittelbar der Planung, der Steuerung, der Erfüllung oder der Überprüfung staatlicher Aufgaben dienen. 
3 Es gilt nicht für die wissenschaftliche Tätigkeit von Lehr- und Forschungsstätten.
4 Soweit öffentliche Organe statistische Tätigkeiten im Rahmen der Bundesstatistik ausführen, gilt dieses Gesetz subsidiär. 

	

	[bookmark: _Toc286246770]
§ 3	Begriffe
In diesem Gesetz bedeuten:
a.	Öffentliche Organe: Behörden und Verwaltungen des Kantons und der Gemeinden sowie Organisationen und Personen des öffentlichen und privaten Rechts, soweit sie öffentliche Aufgaben erfüllen. 
b.	Statistische Methoden: Quantitative Verfahren zur Gewinnung von Erkenntnissen über Zustände, Zusammenhänge und Entwicklungen. 
c.	Statistische Tätigkeiten: Erhebung, Aufbereitung und Verdichtung, Analyse und Interpretation von Daten mit statistischen Methoden sowie Speicherung, Verbreitung und Dokumentation von so erzielten Ergebnissen zum Zweck der Information von Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Forschung und Medien. 
d.	Kantonale Statistik: Statistische Tätigkeiten, die in einem kantonalen Erlass oder in der kantonalen statistischen Planung vorgesehen sind oder von einem kantonalen öffentlichen Organ angeordnet werden. 
e.	Kommunale Statistik: Statistische Tätigkeiten, die in einem kommunalen Erlass oder in der kommunalen statistischen Planung vorgesehen sind oder von einem kommunalen öffentlichen Organ angeordnet werden.
f.	Statistische Informationen: Ergebnisse statistischer Tätigkeiten im Rahmen der kantonalen oder der kommunalen Statistik. 
g.	Statistikproduzenten: Alle öffentlichen Organe, die statistische Tätigkeiten im Rahmen der kantonalen oder der kommunalen Statistik ausführen. 
h.	Direkterhebung: Erhebung von Daten an der Quelle durch Befragung einzelner Personen oder Institutionen.
i.	Indirekterhebung: Erhebung von Daten aus bestehenden Datenbeständen öffentlicher Organe. 
j.	Statistische Personendaten: Personendaten, die für die kantonale oder die kommunale Statistik erhoben worden sind. Sie können aus Direkt- oder Indirekterhebungen stammen.


	lit. a: Es ist davon auszugehen, dass die kantonalen kirchlichen Körperschaften ebenfalls öffentliche Aufgaben im Sinne des Gesetzes erfüllen. Es ist unumgänglich, den Geltungsbereich des Statistikgesetzes so zu umschreiben, dass ohne weiteres klar ist, ob die kantonalen kirchlichen Körperschaften ihm unmittelbar unterstehen (Synodalrat, 2; Kirchenrat, 1 f.). 
lit. b: Der Begriff „statistische Methoden“ kann entfallen, da er im Gesetz nicht mehr erscheint (VZA, 2; KGV, 3).
lit. j: Personendaten können sich sowohl auf natürliche als auch auf juristische Personen beziehen. Der Begriff „Personendaten“ ist zu präzisieren (Statistik Stadt Zürich, 3; GPV, 3; VZGV, 2; Zürich, 3; VZE, 2). Zumindest in den Materialien ist zu erwähnen, dass er sich auf natürliche und juristische Personen bezieht (VZA, 2; KGV, 3; SVP, 2).
Wichtig ist die Anonymisierung von personenbezogenen Daten umgehend nach Erfassung und die anschliessende Vernichtung der originalen Fragebogen. Die Bearbeitung personenbezogener Daten sollte der Schweigepflicht unterstellt werden (KF, 1).
Der Begriff „Statistische Daten“ fehlt. Antrag auf Ergänzung: „Statistische Daten sind Daten, die zu statistischen Zwecken erhoben, bearbeitet, gesichert, analysiert und verbreitet werden. Sie werden damit zu Informationen. Statistische Daten können aus Direkt- und Indirekterhebungen sowie aus Registern stammen. Sie umfassen Individualdaten und verdichtete Daten.“ (Statistik Stadt Zürich, 3 f.; GPV, 3; VZGV, 2; Zürich, 3; VZE, 2).
Der Begriff „Register“ fehlt. Antrag auf Ergänzung: „Register sind Sammlungen identifizierbarer Datensätze, die laufend nachgeführt werden.“ (Statistik Stadt Zürich, 3 f.; GPV, 3; VZGV, 2; Zürich, 3; VZE, 2).
In § 6 werden die Begriffe „Register“ und „Datensammlung“ gebraucht. Es stellt sich die Frage, ob es eine Definition dazu braucht (VZA, 2; KGV, 3; SVP, 2).




	[bookmark: _Toc286246771]B.	KOMMUNALE STATISTIK
	

	[bookmark: _Toc286246772]§ 4	Geltung
1 Mit Ausnahme der Bestimmungen des Abschnitts C. gilt das Gesetz auch für die kommunale Statistik. 
2 Soweit die nachfolgenden Bestimmungen Zuständigkeiten des Regierungsrates begründen, sind für die kommunale Statistik die kommunalen Exekutiven zuständig.


	

	[bookmark: _Toc286246773]C.	PLANUNG UND ORGANISATION DER KANTONALEN STATISTIK
	

	[bookmark: _Toc286246774]§ 5	Planung
Der Regierungsrat plant die wichtigsten statistischen Tätigkeiten der kantonalen Statistik. 


	Da die Statistik nicht nur dem Staat, sondern auch der Öffentlichkeit, der Wissenschaft usw. dient, sollte die Planung durch ein unabhängiges Gremium, etwa eine Kommission oder einen Beirat erfolgen, in dem sämtliche Stakeholder vertreten sind. Antrag auf Ergänzung: „Eine Statistikkommission mit Mitgliedern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gemeinden steht ihm beratend zur Seite.“ (Statistik Stadt Zürich, 4; GPV, 4; VZGV, 2 f.; VZE, 2). 
Neuer Abs. 2: „Er setzt dazu eine beratende Statistikkommission ein, die sich aus Mitgliedern aus der Wissenschaft, der Wirtschaft und den Gemeinden zusammensetzt.“ (VZA, 2 f.; ZHK, 2 f.; KGV, 4; analog Winterthur, 3 [„Statistikrat“]).

	[bookmark: _Toc286246775]§ 6	Organisation, Koordination, Zusammenarbeit
1 Die für die kantonale Statistik zuständige Direktion 
a.	sorgt für die Koordination der kantonalen Statistik, insbesondere für den fachlichen Austausch unter den kantonalen Statistikproduzenten. 
b.	erstellt in Zusammenarbeit mit den übrigen kantonalen Statistikproduzenten und nach Anhören interessierter Kreise die Grundlagen der Planung der kantonalen Statistik;
c.	wirkt auf eine Koordination der kantonalen Statistik mit der Bundesstatistik und der kommunalen Statistik hin, insbesondere um die Erhebungen aufeinander abzustimmen und Register und andere Datensammlungen zu harmonisieren. 
2 Die übrigen Direktionen können im Rahmen der kantonalen Statistik eigene Fachstatistiken erstellen. Sie arbeiten im Sinn von Abs. 1 lit. a–c mit der für die kantonale Statistik zuständigen Direktion zusammen. 

	Es finden sich keine Hinweise zur Organisation. Es soll die Option geschaffen werden, die Statistikaufgaben einer selbständigen Verwaltungsstelle oder einer verselbständigten öffentlich-rechtlichen Trägerschaft zu übertragen. Antrag: „Die für die Statistik zuständige Direktion führt eine zentrale Statistikstelle oder überträgt deren Aufgaben einer noch zu errichtenden öffentlich-rechtlichen Trägerschaft.“ (Statistik Stadt Zürich, 4; GPV, 4; VZGV, 3; analog [mit zusätzlicher Möglichkeit der Übertragung auf eine private Trägerschaft] VZA, 3; ZHK, 3; KGV, 4; SVP, 2 f.).
Abs. 1 lit. b ist wenig präzis. Wenn es sich um die für den Regierungsrat notwendigen Grundlagen für die Planung handelt, so ist lit. b in § 5 umzuplatzieren (Statistik Stadt Zürich, 4; GPV, 4; VZGV, 3; Zürich, 3 f.).
Es fehlt ein Hinweis auf eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Statistikproduzenten und registerführenden Stellen. Antrag: „Die für die kantonale Statistik zuständige Direktion wirkt auf eine verstärkte Zusammenarbeit beim elektronischen Datenaustausch zwischen Statistikproduzenten und Register führenden Stellen des Kantons, der Gemeinden sowie öffentlich-rechtlichen und öffentlich-rechtlich verselbständigten Körperschaften hin.“ (Statistik Stadt Zürich, 4 f.; GPV, 4 f.; VZGV, 3; Zürich, 4; analog VZA, 3, ZHK, 3; KGV, 5; SVP, 3). 
Abs. 1 lit. c ist zu ergänzen: „…Register und andere Datensammlungen zu harmonisieren und die Register für statistische Erhebungen der zuständigen Direktion zu erschliessen.“ (Winterthur, 3).

	D.	DATENERHEBUNG
	

	[bookmark: _Toc286246777]§ 7	Grundsätze
1 Die für die kantonale oder kommunale Statistik erforderlichen Daten werden nach Möglichkeit durch Indirekterhebung aus bestehenden Datenbeständen der öffentlichen Organe erhoben. 
2 Erweisen sich die Quellen nach Abs. 1 als ungenügend, können die erforderlichen Daten durch Regionalisierung der Bundesstatistik gewonnen werden. 
3 Direkterhebungen sind zulässig, wenn die notwendigen Daten aus bestehenden Datenbeständen nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand gewonnen werden können. Sie sind in Bezug auf Anzahl, Art und Befragtenkreis auf ein notwendiges Minimum zu beschränken. 

	In Abs. 3 sollte postuliert werden, dass Direkterhebungen zwingend durch die kantonale Statistikstelle mindestens koordiniert, wenn nicht sogar durchgeführt werden sollen (Ergänzung: „…und sind von der zentralen Statistikstelle durchzuführen und zu koordinieren.“) (Statistik Stadt Zürich, 5; GPV, 5; VZGV, 3; Zürich, 4; analog VZA, 3; ZHK, 3; KGV, 5; SVP, 3).
Für die Einwohnerkontrolle sind klare Regelungen massgebend. Die Grundsätze sind datenschutztechnisch zu formulieren und mit klaren Formulierungen für die Gemeinden zu versehen (VZE, 2).

	[bookmark: _Toc286246778]§ 8	Rechtsgrundlage
1 Die für die kantonale oder kommunale Statistik erforderlichen Erhebungen gründen auf einer Verordnung. 
2 Handelt es sich um Direkterhebungen besonderer Personendaten, bedarf es einer Grundlage in einem formellen Gesetz. 
3 Die Erhebungserlasse enthalten Angaben über
a.	das Erhebungsorgan;
b.	den Erhebungsgegenstand;
c.	die Art der Erhebung und Erhebungsmethode;
d.	den Kreis der Befragten;
e.	Auskunfts- und Mitwirkungspflichten;
f.	Periodizität der Erhebung;
g.	besondere Bestimmungen;
4 Der Regierungsrat kann die Verordnungskompetenz gemäss Abs. 1 an untergeordnete Verwaltungseinheiten delegieren, wenn keine Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten bestehen und wenn keine Personendaten erhoben werden. 


	Zu Abs. 3 lit. g: Bei Direkterhebungen soll die Anonymisierung und anschliessende Vernichtung der Fragbogen in der Rechtsgrundlage explizit erwähnt werden (KF, 2).
In Abs. 4 ist vorzusehen, dass auch die kommunalen Exekutivbehörden bzw. die durch diese beauftragten Verwaltungsstellen die erforderlichen Erhebungen anordnen können. Antrag: „Kommunale Erhebungen liegen in der Kompetenz der kommunalen Exekutivbehörden bzw. der durch diese beauftragten Verwaltungsstelle.“ (Statistik Stadt Zürich, 5; GPV, 5; VZGV, 3; Zürich, 4; VZE, 2; analog VZA, 3; KGV, 5).

	[bookmark: _Toc286246779]§ 9	Auskunfts- und Mitwirkungspflichten
1 Der Erhebungserlass gemäss § 8 legt fest, ob und in welchem Ausmass öffentliche Organe zur Auskunft oder Mitwirkung verpflichtet sind. 
2 Andere Organisationen des öffentlichen und des privaten Rechts sowie natürliche Personen oder ihre Vertreter können zur Auskunft oder zur Mitwirkung verpflichtet werden, wenn es die Vollständigkeit, Repräsentativität, Vergleichbarkeit oder Aktualität einer Statistik erfordert. 
3 Die verpflichteten Organisationen oder Personen müssen Auskünfte oder Informationen im Rahmen ihrer Mitwirkung wahrheitsgetreu, fristgemäss, unentgeltlich und in der vorgeschriebenen Form erteilen. 
4 Wer vorsätzlich falsche Angaben macht oder trotz Mahnung der Auskunfts- oder Mitwirkungspflicht nicht oder nicht richtig nachkommt, kann mit Busse bis Fr. 500 bestraft werden.
5 Für besondere Aufwendungen kann der Regierungsrat eine Entschädigung vorsehen.

	Abs. 2: Die Pflicht zur Auskunftserteilung sollte näher begründet werden müssen (CVP, 1).
Eine Auskunftspflicht für Privatpersonen soll nur zulässig sein, wenn die in Frage stehende Statistik wichtig ist. Abs. 2 ist wie folgt zu ergänzen: „Die Auskunfts- und Mitwirkungspflicht setzt zudem ein erhöhtes öffentliches Interesse für die Statistik voraus.“ (EVP, 1).
Abs. 3: Der Aufwand muss für den Lieferanten verhältnismässig sein, in speziellen Fällen ist eine Entschädigung durch den Kanton ins Auge zu fassen (CVP, 1).
Pflichten gem. Abs. 3 dürfen nur dann ohne Entschädigung auferlegt werden, wenn sie effektiv einen vernachlässigbaren Aufwand bewirken. Das Wort „unentgeltlich“ ist zu streichen. Die Regelung der Entschädigung ist in Abs. 5 entsprechend anzupassen (VZA, 3 f.; ZHK, 3; KGV, 6).
Fraglich und unklar ist der Ausdruck „fristgemäss“ (KF, 2).
Die Kann-Vorschrift von Abs. 4 führt dazu, dass wohl jede Gemeinde unterschiedlich vorgeht und damit eine Gleichbehandlung nicht sichergestellt ist. Der Abs. ist ersatzlos zu streichen (Statistik Stadt Zürich, 5; GPV, 5; Zürich, 4; ebenso VZA, 4; KF, 2; ZHK, 3; KGV, 6).
Abs. 4 ist unverändert zu belassen (VZGV, 3 f.).

	[bookmark: _Toc286246780]E.	Veröffentlichung und Dienstleistungen
	

	[bookmark: _Toc286246781]§ 10	Veröffentlichung und Zugang
1 Die wichtigsten statistischen Informationen werden veröffentlicht. Andere statistische Informationen werden im Einzelfall auf Anfrage zugänglich gemacht. 
2 Veröffentlichte oder im Einzelfall zugänglich gemachte statistische Informationen dürfen keine Rückschlüsse auf betroffene natürliche oder juristische Personen zulassen, ausser es handle sich um öffentliche Organe gemäss § 3 lit. a. 
3 Statistische Informationen werden mit Angaben über den Geltungsbereich, die Quellen, die Erhebungs- und Auswertungsmethoden dokumentiert.

	Bezüglich der Verfahren, des Zeitpunkts und des Inhalts der Veröffentlichungen sollten die statistischen Stellen vor politischem und anderem Druck ferngehalten werden. Vorgeschlagen wird ein zusätzlicher Abs. 4: „Die dem Gesetz unterstehenden Statistikproduzenten müssen fachlich unabhängig sein und von der übrigen Verwaltung getrennt handeln können.“ (VZA, 4; ZHK, 4; KGV, 6; SVP, 3 f.).
.

	[bookmark: _Toc286246782]§ 11	Verwendung
1 Veröffentlichte oder zugänglich gemachte statistische Informationen können mit Quellenhinweis ohne urheberrechtliche Bewilligung verwendet oder wiedergegeben werden. 
2 Werden veröffentlichte oder zugänglich gemachte statistische Informationen mit anderen Informationen verknüpft oder sonst wie weiterverarbeitet, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verknüpfung oder Weiterverarbeitung nicht durch den Statistikproduzenten vorgenommen wurde. 

	Die urheberrechtlich kostenlose Verwendung von statistischen Informationen wird speziell begrüsst, ebenso der zwingende Hinweis in der Publikation bei Bearbeitungen durch Dritte (Winterthur, 3).

	[bookmark: _Toc286246783]§ 12	Übrige Dienstleistungen
1 Die Statistikproduzenten können gegen Entgelt Dienstleistungen für öffentliche Organe oder Dritte erbringen, soweit dadurch die Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der kantonalen oder der kommunalen Statistik nicht beeinträchtigt wird. 
2 Die Dienstleistungen für öffentliche Organe oder Dritte werden kostendeckend verrechnet. 

	

	[bookmark: _Toc286246784]F.	DATENSCHUTZ
	

	[bookmark: _Toc286246785]§ 13	Zweckbindung statistischer Personendaten
1 Statistische Personendaten dürfen nur für die kantonale oder kommunale Statistik bearbeitet oder bekanntgegeben werden.
2 Die Bearbeitung oder Bekanntgabe zu einem anderen Zweck ist zulässig, wenn sie in einem formellen Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist oder wenn die betroffene Person im Einzelfall einwilligt.

	Sollten Personendaten für andere Zwecke verwendet werden, dürfte dies nur mit Einwilligung der befragten Person erfolgen. Der Text des formellen Gesetzes müsste bei der Befragung auf allgemein verständliche Art mitgeteilt werden (KF, 2).
Nach der Bearbeitung durch Dritte sind die Daten gem. IDG zu löschen. Obwohl § 18 IDG dies bereits vorsieht, ist eine nochmalige Nennung im Statistikgesetz sinnvoll (Winterthur, 3).


	[bookmark: _Toc286246786]§ 14	Anonymisierung und Vernichtung statistischer 
Personendaten
1 Statistische Personendaten sind zu anonymisieren, sobald und soweit der Bearbeitungszweck es erlaubt. 
2 Personenbezeichnungen oder andere persönliche Identifikationsmerkmale werden vernichtet. 
3 Vorbehalten bleiben die Fälle gemäss § 15.
	

	§ 15	Aufbewahrung und Verknüpfung statistischer Personendaten 
1 Statistische Personendaten dürfen zu statistischen Zwecken aufbewahrt und miteinander verknüpft werden, wenn ein Erlass dies ausdrücklich vorsieht. Handelt es sich um besondere Personendaten, bedarf es einer Grundlage in einem formellen Gesetz. 
2 Der betreffende Erlass regelt:
a. den Zweck der Verknüpfung;
b. die Art der zu verknüpfenden Personendaten;
c. welches öffentliche Organ zur Verknüpfung berechtigt ist;
d. die maximale Dauer der Aufbewahrung und die Vernichtung der statistischen Personendaten;
e.	die Verwendung der Versichertennummer nach dem Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung als Basis für den Statistikidentifikator. 


	Abs. 1: Es ist zu präzisieren, durch wen ein allfälliger Erlass zu erfolgen hat. Wir schlagen vor: durch die Exekutivbehörde (Regierungsrat, Stadt-/Gemeinderat bzw. Delegation an die zuständige Statistikstelle) (Statistik Stadt Zürich, 6; GPV, 6; VZGV, 4; Stadt Zürich, 5; VZE, 2 f.).
Wir gehen davon aus, dass der Erlass, in dem die Aufbewahrung resp. Verknüpfung der Personendaten vorgesehen wird, von der Exekutivbehörde beschlossen wird (VZA, 4; KGV, 7; SVP, 4).
Wir fordern die gleichen Bedingungen wie in § 13 II (KF, 2).
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	[bookmark: _Toc286246789]§ 16	Ausführungsrecht
Die Rechtsgrundlagen gemäss §§ 8 und 15 sind innert fünf Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes zu erlassen. 
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